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1. Einleitung 

Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Erweiterung des Solarparks 
Neureetz“ verfolgt die Zielstellung der Bündelung einer bestehenden 
Freiflächenphotovoltaikanlage mit der Errichtung einer angrenzenden Freiflächen-
Photovoltaikanlage östlich der Ortslage Neureetz innerhalb der Gemeinde Oderaue. 

In Kooperation mit den örtlichen Landwirten werden dazu ausschließlich Flächen bereitgestellt, 
die durch ein geringes landwirtschaftliches Ertragsvermögen gekennzeichnet sind.  

Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Erweiterung des Solarparks Neureetz“ 
wurde am 14.11.2022 durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Oderaue gefasst. 

Photovoltaik-Freiflächenanlagen gelten, außerhalb der gemäß § 35 Abs. 8 BauGB festgelegten 
Flächenkulisse, nicht als privilegierte Vorhaben im Sinne von § 35 BauGB. Entsprechend fordern 
die gesetzlichen Regelungen die Aufstellung eines Bebauungsplans, da regelmäßig 
anzunehmen ist, dass Photovoltaik-Freiflächenanlagen auch als sonstiges Vorhaben im 
Außenbereich unzulässig wären und die Beeinträchtigung öffentlicher Belange nicht gänzlich 
auszuschließen ist. 

Aus diesem Grund ist gemäß § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen, deren 
Ergebnisse im Umweltbericht dargestellt werden. Der Umweltbericht ist gemäß § 2 a S. 3 BauGB 
ein eigenständiger Teil der Begründung des Bebauungsplans. Er stellt insbesondere die 
ermittelten Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege dar. Im Rahmen der 
Umweltprüfung werden somit die Verträglichkeit des geplanten Vorhabens mit 
unterschiedlichen Schutzgütern geprüft und die zu erwartenden erheblichen oder 
nachhaltigen Umweltauswirkungen bewertet.  
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1.1   Kurzdarstellung der Ziele und des Inhalts des Vorhabens  

Die Photovoltaikanlage wird ausschließlich innerhalb des sonstigen Sondergebietes 
„Energiegewinnung auf der Basis solarer Strahlungsenergie“ (SO EBS) errichtet. Dabei werden 
überbaubare Grundstücksteile über die Baugrenze festgesetzt. 

Der hier geplante Solarpark soll als Zwischennutzung auf die Betriebsdauer der 
Photovoltaikanlage (einschließlich Auf- und Abbauphase) begrenzt werden.  

Grundsätzlich sind im Vorfeld der Installation der Solarmodule keine Erdarbeiten zur 
Regulierung des Geländes erforderlich. Mit dem Baubeginn werden die Solarmodule für die 
Photovoltaikanlage im Bereich des Baufeldes innerhalb der Sondergebietsflächen auf in den 
Boden gerammten Stützen aufgestellt.  

Als Nebenanlagen werden unter anderem Transformations- und Übergabestationen, sowie 
Energiespeichereinrichtungen errichtet. Die Energiespeicher können die gewonnene 
Solarenergie puffern und sie so in das Stromnetz einspeisen, wenn die Energie benötigt wird.  

Die Module werden zu Strängen untereinander verkabelt, welche gebündelt an die 
Zentralwechselrichter angeschlossen werden. 

Das Maß der baulichen Nutzung wird über die Grundflächenzahl (GRZ) und die Höhe der 
baulichen Anlagen geregelt.  

Maximal 50 % innerhalb des sonstigen Sondergebietes „Energiegewinnung auf der Basis 
solarer Strahlungsenergie“ werden von Modultischen überstanden. Aufgrund der 
Verschattungswirkung wird eine Zwischenmodulfläche von 50 % freigehalten, um eine 
größtmögliche Umweltverträglichkeit zu erwirken und gleichzeitig eine effektive 
Energieausbeute erzielen zu können.  

Entsprechend wurde eine Grundflächenzahl von 0,50 festgesetzt. 

Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang, dass sich die überbauten Flächen nicht mit 
den geplanten versiegelten Flächen decken, denn im Sinne des Minimierungsgebotes der 
erforderlichen Eingriffe in das Schutzgut Boden wurde eine Bauweise gewählt, die die 
maßgebenden Bodenfunktionen auch unterhalb der Modultische weitestgehend nicht 
gefährdet.   
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1.2 Überblick über die der Umweltprüfung zugrunde gelegten Fachgesetze und 
Fachpläne  

Maßgeblich für die Beurteilung der Belange des Umweltschutzes sind folgende gesetzliche 
Grundlagen: 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. 
I S. 3634, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 184)  

Sind aufgrund der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen 
oder von Satzungen nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 des Baugesetzbuches Eingriffe in Natur und 
Landschaft zu erwarten, sind Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen sowie Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen zu erörtern und zu bilanzieren (vgl. dazu § 18 BNatSchG).  

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) 
i. d. F. der Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 
3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 

Zur Vermeidung unnötiger Beeinträchtigungen des Natur- und Landschaftshaushaltes sind die 
in §§ 1 und 2 verankerten Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
maßgeblich und bindend. 

Demnach ist zu prüfen, ob das Bauleitplanverfahren einen Eingriff im Sinne des § 14 Abs. 1 
BNatSchG erwarten lässt (Prognose des Eingriffs).  

Zudem ist die Gemeinde verpflichtet, alle über die Inanspruchnahme von Natur und Landschaft 
am Ort des Eingriffs hinausgehenden Beeinträchtigungen der Umwelt auf ihre Vermeidbarkeit 
zu prüfen (Vermeidungspflicht).  

Im Weiteren ist durch die Gemeinde zu prüfen, ob die Auswirkungen des Vorhabens 
beispielsweise durch umweltschonende Varianten gemindert werden können 
(Minderungspflicht). In einem nächsten Schritt sind die zu erwartenden nicht vermeidbaren 
Eingriffe durch planerische Maßnahmen des Ausgleichs zu kompensieren.  

Unter normativer Wertung des § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB in Verbindung mit § 1 a Abs. 3 BauGB 
hat die Gemeinde die zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft mit den übrigen 
berührten öffentlichen und privaten Belangen abzuwägen (Integritätsinteresse).  

Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 
(Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz – BbgNatSchAG) i. d. F. der 
Bekanntmachung vom 21. Januar 2013 (GVBl.I/13, [Nr. 3]), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 25. September 2020 (GVBl.I/20, [Nr.28]) 

Auf Grund der Ermächtigung nach § 3 Abs. 2 BNatSchG sind grundsätzlich die Länder für den 
gesetzlichen Biotopschutz zuständig.  
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Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigung, 
Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz 
BImSchG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274, 2021 l S. 123), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes vom 19. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1792) 

Die Vorgaben des BImSchG dienen nach § 1 Absatz 2 der integrierten Vermeidung und 
Minderung schädlicher Umwelteinwirkungen durch Emissionen in Luft, Wasser und Boden 
unter Einbeziehung der Abfallwirtschaft zur Absicherung eines hohen Schutzniveaus für die 
Umwelt insgesamt.  

Durch Schutz- und Vorsorgemaßnahmen gegen Gefahren sollen erhebliche Nachteile und 
Belästigungen vermieden werden. 

 

Weitere überörtliche Planungen: 

Der Gesamtraum der Bundesrepublik Deutschland und seiner Teilräume wird durch 
raumordnerische Zusammenarbeit und durch Abstimmung raumbedeutsamer Planungen und 
Maßnahmen entwickelt, geordnet und gesichert. 

Die Grundsätze und Ziele der Raumordnung sind der Bauleitplanung übergeordnet. Sie 
werden bindend in zusammenfassenden Plänen und Programmen der einzelnen Bundesländer 
festgesetzt. 

Folgenden Rechtsgrundlagen unterliegen den Planungen und Maßnahmen der Gemeinde 
Oderaue: 

• Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88) 

• Gesetz zu dem Staatsvertrag der Länder Berlin und Brandenburg über das 
Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) und die Änderung des 
Landesplanungsvertrags vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S. 235) 

• Verordnung über den Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-
Brandenburg (LEP HR) vom 29. April 2019 (GVBI. II - 2019, Nr. 35), in Kraft getreten 
am 1. Juli 2019 

Aus den genannten Rechtsgrundlagen werden die Grundsätze, Ziele und sonstige Erfordernisse 
der Raumordnung abgeleitet. 

Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen sind gemäß § 3 Nr. 6 ROG solche, durch die die 
räumliche Entwicklung oder Funktion eines Gebietes beeinflusst wird. Daraus resultierend sind 
der Umfang einer Freiflächen-Photovoltaikanlage, die Standortbedingungen und die 
vorhersehbaren Auswirkungen auf die Funktion des Raumes entscheidend für eine gegebene 
Raumbedeutsamkeit. 
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Die geltende Rechtsprechung sieht dies regelmäßig als gegeben, wenn durch die 
Auswirkungen der Planung, aufgrund ihrer Dimension die Raumbeanspruchung und 
Raumbeeinflussung über den unmittelbaren Nahbereich hinausgehen. 

Gemäß dem LEPro 2007 § 2 Abs. 3 wird dem Ausbau neuer Wirtschaftsfelder im ländlichen 
Raum eindeutig zugesprochen.  

Dazu zählt die europaweite und nationale Neuausrichtung auf die Erzeugung regenerativer 
Energien (Windenergie, Solarenergie, Biomasse).  

Im Anhang 2 zum Umweltbericht des LEPro2007 wird die positive Auswirkung auf Klima und 
Luft durch die Förderung regenerativer Energien in ländlichen Räumen hervorgehoben. 

„Durch die Neuausrichtung der Landwirtschafts- und Energiepolitik auf europäischer und 
nationaler Ebene verschiebt sich die Bedeutung der ländlich geprägten Räume von der 
Primärproduktion von Nahrungsmitteln auf die Erzeugung regenerativer Energien 
(Windenergie, Solarenergie, Biomasse) […]“ (Begründung zu § 2 zu (3); LEPro 2007) 

Die wesentlichen Wertschöpfungspotenziale der ländlichen Räume sollen zukunftsweisend 
durch „technologische Innovationen und daran anknüpfende Produktionspotenziale 
insbesondere in den Technologiebereichen der Energie […] erschlossen und weiterentwickelt 
werden“. (Begründung zu § 2 zu (3); LEPro 2007) 

Auch gemäß dem LEP HR 2019 wird hinsichtlich der Klimaschutzziele den erneuerbaren 
Energiearten (Windenergie, Biomasse, Solarenergie) eine besondere energiesichernde, 
wirtschaftliche und klimaneutralisierende Bedeutung zugesprochen.  

Laut des Grundsatzes 8.1 des LEP HR sollen, um die Klimaschutzziele der Bundesregierung zu 
erreichen, erneuerbare Energien besonders entwickelt und gefördert werden.  

Der LEP HR enthält für den Planungsraum keine Darstellungen. 

  
Abbildung 1: Ausschnitt aus dem LEP HR (Lage des Planungsraumes rot markiert) 

Der Sachliche Teilregionalplan „Regionale Raumstruktur und Grundfunktionale 
Schwerpunkte“ der Regionalen Planungsgemeinschaft Oderland-Spree ist seit dem 
27.10.2021 rechtskräftig.  
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Die Regionalversammlung der Regionalen Planungsgemeinschaft Oderland-Spree (RPG OLS) 
hat bereits am 14. März 2016 auf ihrer 04. Sitzung/6. Amtszeit die Aufstellung des Integrierten 
Regionalplans (IRP) beschlossen. 

Zur Umsetzung der mit dem LEP HR verbundenen Planungsaufträge hat die 
Regionalversammlung der RPG OLS auf ihrer 10. Sitzung/6. Amtszeit am 08. April 2019 einen 
Beschluss zur Gliederung ihres IRPs gefasst. Mit dem Beschluss wurde die Basis für eine 
erfolgreiche Gestaltung der Regionalplanung und Regionalentwicklung in der Planungsregion 
gelegt.  

Der IRP wird in Umsetzung der Neufassung des Gesetzes zur Regionalplanung und zur 
Braunkohlen- und Sanierungsplanung des Landes Brandenburg (RegBkPlG) und der 
Planungsaufträge des LEP HR Festlegungen für die Entwicklung der Siedlungs-, Freiraum- und 
Infrastruktur treffen. Das Plankonzept zu Festlegungen zum regionalen Freiraumverbund, zum 
vorbeugenden Hochwasserschutz, zu regionalen Verkehrsverbindungen und zu 
Verknüpfungspunkten im IRP basiert auf Grundlage des LEP HR.1 

Ein in Aufstellung befindliches Ziel der Raumordnung hat die Qualität eines öffentlichen 
Belangs, wenn es inhaltlich hinreichend konkretisiert und wenn zu erwarten ist, dass es sich zu 
einer verbindlichen, den Wirksamkeitsanforderungen genügenden Zielfestlegung im Sinne des 
§ 3 Nr. 2 ROG verfestigt.  

Mit der in Rede stehenden Planung sind die sich in Aufstellung befindlichen Ziele der 
Raumordnung grundsatzartig zu berücksichtigen. 

Die Regionalversammlung der Regionalen Planungsgemeinschaft Oderland-Spree hat in Ihrer 
06. Sitzung/07. Amtszeit am 13. Juni 2022 die Einleitung des Planverfahrens für einen 
Sachlichen Teilregionalplan „Erneuerbare Energien“, der Ziele und Grundsätze der 
Raumordnung zur Steuerung der Planung und Errichtung raumbedeutsamer 
Windenergieanlagen und der Grundsätze der Raumordnung für die Planung und Errichtung 
solartechnischer Anlagen auf Freiflächen enthält, beschlossen. 

Innerhalb der Anlage 1 des Beschlusses befindet sich der „Vorentwurf Kriteriengerüst“ des 
Sachlichen Teilregionalplans Erneuerbare Energien Oderland-Spree.2  

Gemäß des Vorentwurfs Kriteriengerüst Solarenergienutzung „3.3 Kriterien, die für die 
Festlegung eines VB-Solar (Vorbehaltsgebiet-Solar) sprechen“ werden unter Punkt 3.3.4 
Randstreifen von Schienenwegen als bevorzugte Standorte nach § 37 EEG (aufgrund ihrer 
Vorbelastung die Bereiche mit einer 200 m Abstandszone zu bestehenden Schienenwegen) (§ 
37 Abs. 1 Nr. 2 EEG) angegeben.  

 

 

1 Vorentwurf Teil I – Integrierter Regionalplan Oderland-Spree 
2 6. Sitzung/7. Amtszeit der Regionalversammlung am 13.06.2022 in Frankfurt (Oder) Beschluss-Nr. 22/06/33 
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Belange der Landwirtschaft  

Aufgrund der Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Nutzflächen sind die vorliegenden 
Planungsziele mit den Belangen der Landwirtschaft in Einklang zu bringen. 

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB ist mit Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen. Dabei 
sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen 
die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch 
Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur 
Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelung auf das notwendige Maß zu begrenzen.  

Gleichzeitig sollen landwirtschaftlich genutzte Flächen nur in einem notwendigen Umfang 
umgenutzt werden (§ 1a Abs. 2 S. 2 BauGB). Diese Grundsätze sollen in die abwägende 
Entscheidung einbezogen werden. 

Vorliegend werden ausschließlich landwirtschaftlich genutzte Flächen mit einem mittleren 
Ertragspotential mit Bodenwerten von durchschnittlich 42 Bodenpunkten überplant. 

Mit Verweis auf die besondere wirtschaftliche Bedeutung der Landwirtschaft soll die hier 
geplante Energieerzeugung aus solarer Strahlungsenergie als Zwischennutzung auf die 
Betriebsdauer der Photovoltaikanlage einschließlich der Auf- und Abbauphase begrenzt 
werden.  

Durch die geplante Aufständerung der Module mittels Rammpfosten ist keine dauerhafte 
Versiegelung des Bodens erforderlich.  

Um das landwirtschaftliche Ertragsvermögen der einbezogenen Ackerflächen besser bewerten 
zu können, erfolgte eine Flächenanalyse unter Einbeziehung der amtlichen Ackerzahlen des 
Landesamtes für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF). 

Die Bodenzahlen für Acker verdeutlichen die durch die Bodenbeschaffenheit (Bodenarten, 
geologische Herkunft, Zustandsstufen) bedingten Ertragsunterschiede. Die Ackerzahlen 
werden durch Zu- oder Abschläge von der Bodenzahl, unter anderem nach dem Einfluss von 
Klima und Geländegestaltung, auf die Ertragsbedingungen ausgewiesen. 

Aus den Amtlichen Ackerzahlen und den jeweiligen Flächenanteilen innerhalb des 
Planungsraumes lässt sich ein gewichteter Mittelwert der Ackerzahlen ermitteln, welcher dann 
als weitere Bewertungsgrundlage des landwirtschaftlichen Ertragsvermögens in die Planung 
einfließt. 
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Abbildung 2: Karte der Ackerzahlen (Quelle: GeoBasis-DE/LGB (Landesvermessung und Geoinformation 
Brandenburg) 

 

 
Abbildung 4: Berechnung gewichteter Mittelwert im Geltungsbereich 

Es ergibt sich im Geltungsbereich ein gewichteter Mittelwert von 42 Bodenpunkten. 
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Dabei wird deutlich, dass die abwägende Entscheidung für eine zukünftige Ausformung einer 
bedarfsgerechten und ressourcenschonenden Landwirtschaft mit anderen öffentlichen 
Belangen (hier: solarer Strahlungsenergie) in Einklang gebracht werden kann. 

Gemäß § 2 Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG 
2023) gilt folgender Grundsatz: „Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen sowie den 
dazugehörigen Nebenanlagen liegen im überragenden öffentlichen Interesse und dienen der 
öffentlichen Sicherheit.  

Bis die Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, sollen die 
erneuerbaren Energien als vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführenden 
Schutzgüterabwägungen eingebracht werden.“ 

Für den jeweiligen landwirtschaftlichen Betrieb bzw. den entsprechenden Flächeneigentümer 
als Partner der oben beschriebenen Investitionsabsichten besteht für die Betriebsdauer der 
Freiflächen-Photovoltaikanlage aufgrund der zu erwartenden Pachteinnahmen die 
Zusicherung regelmäßiger Einkünfte als Ausgleich für nicht kalkulierbare Ernteeinbußen oder 
Ausfälle durch klimatische Einflüsse.   

Das Projekt trägt also im besonderen Maße zur Existenzsicherung von landwirtschaftlichen 
Betrieben innerhalb des Gemeindegebietes bei.   

Sollten die Investitionen nicht umgesetzt werden können, sind erhebliche Nachteile für die 
landwirtschaftliche Betriebsführung und für die Erreichung der bundespolitischen 
Zielstellungen zur Erzeugung erneuerbarer Energien zu erwarten. Richtschnur der deutschen 
und europäischen Energiepolitik ist das energiepolitische Zieldreieck aus 
Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Umweltverträglichkeit.  

Die dargelegten Planungsabsichten und die in § 2 EEG 2023 formulierte besondere Bedeutung 
der erneuerbaren Energien lassen zum derzeitigen Planungsstand keinen Widerspruch zu den 
Zielen der Raumordnung erkennen.  

 

Flächennutzungsplan  

Der Flächennutzungsplan dient als vorbereitender Bauleitplan. Er stellt die geplante Art der 
Bodennutzung des gesamten Gemeindegebietes in seinen Grundzügen dar.  

Das Flächennutzungsplankonzept für das Gesamtgemeindegebiet der Gemeinde Oderaue ist 
zum momentanen Zeitpunkt noch nicht so weit erarbeitet, als dass ein rechtskräftiger 
Flächennutzungsplan aufgestellt werden kann. 

Demgegenüber erfordert die geordnete städtebauliche Entwicklung, dass für das o. g. 
Vorhaben die planungsrechtlichen Voraussetzungen durch einen vorzeitigen Bebauungsplan 
geschaffen werden. Dieser kann aufgestellt werden, wenn dringende Gründe es erfordern und 
der geplanten städtebaulichen Entwicklung des Gemeindegebietes nicht entgegenstehen. 
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Die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplans dient der Umsetzung eines Vorhabens zur 
Energieerzeugung auf der Basis solarer Strahlungsenergie.  

Die zeitnahe Errichtung und der Betrieb des geplanten Solarparks liegen im besonderen 
Interesse der Kommune.  

Durch eine Verzögerung der Aufstellung des Bebauungsplans wäre die zeitnahe Verwirklichung 
der danach auch im öffentlichen Interesse der Gemeinde liegenden Investitionsentscheidung 
in Frage gestellt.  

Der Gemeinde entstünde durch die Nichtaufstellung des Bebauungsplans der Nachteil, dass 
potenzielle Investoren dann die Investition an einem anderen Standort außerhalb des 
Gemeindegebietes realisieren würden. Aus gewerbesteuerlicher Sicht ist davon auszugehen, 
dass die am Ort anfallenden Gewinne in der Gemeinde Oderaue der Gewerbesteuer 
unterworfen werden.  

Für die Bereitstellung einer Fläche für das sonstige Sondergebiet spricht zudem, dass hierfür 
auch unter übergeordneten Gesichtspunkten ein Bedarf besteht. Eine zeitnahe Realisierung des 
mit dem Bebauungsplan vorgesehenen Vorhabens ist nämlich angesichts der Zielstellung des 
Gesetzes über den Vorrang Erneuerbarer Energien (EEG) geboten.  

Für die Aufstellung des vorzeitigen Bebauungsplans spricht neben dem Bedarf an 
Standortflächen für Erneuerbare Energien im Gemeindegebiet, dass für den geplanten 
Solarpark ein dringendes öffentliches Interesse besteht. Es sind demnach erhebliche Nachteile 
zu befürchten, würde die Gemeinde nicht nach Maßgabe des § 8 Abs. 4 BauGB handeln. 

Die Rechtsprechung verlangt insoweit  

„eine gewisse Einbettung des vorzeitigen Bebauungsplans in die zum Zeitpunkt seiner 
Aufstellung vorhandenen Vorstellungen der Gemeinde von ihrer städtebaulichen Entwicklung“ 
(VGH München, U. v. 15.01.1997 – 26 N 96.2907 – juris, Rn. 18). Dies ist vorliegend nicht 
zweifelhaft.  

Für das Plangebiet und seine Umgebung liegen keine konkreten Planungs- und 
Entwicklungsabsichten der Gemeinde Oderaue vor, die einer Verwirklichung des auf dem 
Plangebiet beabsichtigten Vorhabens entgegenstünden.  

Gemäß § 8 Abs. 2 Satz 2 BauGB bestünde auch die Möglichkeit der Aufstellung eines 
selbstständigen Bebauungsplans.  

Auch hier ist ein wirksamer Flächennutzungsplan nicht erforderlich, wenn der selbstständige 
Bebauungsplan ausreicht, um die städtebauliche Entwicklung zu ordnen.  

Dieser setzt allerdings voraus, dass ein weiterer Koordinierungs- und Steuerungsbedarf über 
das Plangebiet des Bebauungsplans hinaus in der Gemeinde nicht besteht.  
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Aufgrund der geringfügigen Plangebietsgröße im Verhältnis zur gesamten Fläche des 
Gemeindegebietes ist der vorliegende Bebauungsplan nicht in der Lage, den städtebaulichen 
bzw. planungsrechtlichen Koordinierungs- und Steuerungsbedarf der Gemeinde Oderaue 
abzudecken. Die grundlegende Absicht der Gemeinde einen Flächennutzungsplan 
aufzustellen, ist davon unberührt. 

Weitere fachplanerische Vorgaben: 

Leitfaden zur Berücksichtigung von Umweltbelangen bei der Planung von PV-
Freiflächenanlagen, Bundesamt für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, November 
2007 
Der Leitfaden entstand im Rahmen eines Monitoring-Vorhabens um die Wirkungen der 
Vergütungsregelungen des § 11 EEG auf den Komplex der Stromerzeugung aus Solarenergie – 
insbesondere der Photovoltaik-Freiflächen – wissenschaftlich und praxisbezogen zu 
untersuchen. 

Naturschutzfachliche Bewertungsmethoden von Freilandphotovoltaikanlagen, 
Bundesamt für Naturschutz, Bonn 2009 
Die Unterlage schafft einen ersten Überblick über mögliche und tatsächliche Auswirkungen 
von Freiflächenphotovoltaikanlagen (PV-FFA) auf Naturhaushalt und Landschaftsbild. Bei der 
Erarbeitung der Unterlage standen erfolgte Praxisuntersuchungen zu den Umweltwirkungen 
von PV-FFA im Vordergrund, wobei eine Beschränkung auf Arten und Biotope sowie das 
Landschaftsbild erfolgte. 

 

  



S e i t e  | 13 

 

vorhabenbezogener Bebauungsplan                                                      Umweltbericht, Stand Juli 2023 
„Erweiterung des Solarparks Neureetz“                                                                 
der Gemeinde Oderaue  

2.  Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

2.1 Beschreibung des Vorhabenstandortes einschließlich des       
Untersuchungsraumes 

Der Planungsraum umfasst ein 17,4 ha großes Areal im direkten Anschluss an eine bestehende 
Freiflächenphotovoltaikanlage.  

Der Geltungsbereich umschließt den ehemaligen Deponiekörper „Müllkippe am Mühlenberg“, 
auf dem durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 3 „Solarpark Deponie Neureetz“ 
der Gemeinde Oderaue aus dem Jahr 2013 eine Freiflächenphotovoltaikanlage errichtet wurde. 
Hierbei handelt es sich demnach um eine bereits anthropogen geprägte Fläche in Anspruch 
genommen. Die landwirtschaftlichen Nutzflächen innerhalb der Vorhabenfläche sind 
gekennzeichnet durch ein niedriges bis mittleres landwirtschaftliches Ertragsvermögen.  

Der Planungsraum erstreckt sich nordöstlich der Ortslage Neureetz. Die nächstgelegenen 
Wohnnutzungen befinden sich westlich des geplanten Anlagenstandortes in 200 m Entfernung. 

Im Norden des Planungsraumes befindet sich die Ortslage Neuküstrinchen, im Nordosten die 
Ortslage Neurüdnitz. 

 
Abbildung 3: Luftbild Lage des Geltungsbereichs, https://geoportal.brandenburg.de/de/cms/portal/start# 

Die Erschließung erfolgt ausgehend der Landesstraße „Königlichreetz“ L 28 über einen 
kommunalen Weg über eine bestehende Zufahrt im Osten des Geltungsbereiches.  

Im Süden und Westen der Vorhabenfläche befindet sich ein Graben, der die 
Geltungsbereichsgrenzen bildet. 
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Maßgeblich für die Betrachtungen der Umweltauswirkungen des Vorhabens sind die 
unvermeidbaren Eingriffe in Natur und Landschaft durch die geplante 
Flächeninanspruchnahme betreffend die Schutzgüter Fläche, Boden, Tiere und Pflanzen. Die 
Lärm-, Staub- sowie Schadstoffimmissionen während der Bauphase sind bezüglich der 
Schutzgüter Mensch und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung, Boden, Pflanzen und Tiere 
zu beurteilen. Außerdem ist die Wahrnehmbarkeit der Anlage bezüglich der Schutzgüter Tiere, 
Mensch und Landschaftsbild zu beurteilen. 

Während der Betriebsphase sind vorhabenbedingt keine Immissionswirkungen im Plangebiet 
vorhersehbar, die auch nur ansatzweise zu immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen im 
Sinne von Überschreitungen gesetzlich vorgeschriebener Immissionsgrenzwerte führen 
könnten.  

Maßgeblich für die Betrachtungen sind die Realisierung und der Betrieb einer Freiflächen-
Photovoltaikanlage, die damit verbundenen Wirkungen innerhalb der Bauphase sowie der 
Funktionsverlust der überbaubaren Grundstücksteile innerhalb der Betriebsphase. 

Entsprechend wurde zur Eingrenzung des Beurteilungsraumes für die Bestandsaufnahme und 
Bewertung des Umweltzustandes der Geltungsbereich des Bebauungsplans einschließlich eines 
Zusatzkorridors von 50 m als Grenze des Untersuchungsraumes gewählt.  
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2.2 Bestandsaufnahme und Bewertung des Umweltzustands und der 
Umweltmerkmale  

Im Rahmen der örtlichen Besichtigung des Vorhabenstandortes wurde festgestellt, dass der 
naturschutzfachliche Wert der Eingriffsfläche gering ist. Das Vorhaben ist sowohl maßnahme- 
als auch schutzgutbezogen darzustellen und zu bewerten. Im Falle des vorliegenden 
Bebauungsplans sind somit folgende Auswirkungen aufgrund der Errichtung und des Betriebes 
einer Freiflächen-Photovoltaikanlage zu berücksichtigen: 

Baubedingte Auswirkungen 

• Lärm- und Schadstoffbelastung, Beunruhigung durch baubedingten Verkehr 

Anlage-, betriebsbedingte Auswirkungen 

• Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 

• Auswirkungen auf die Schutzgüter Mensch, Wasser, Pflanzen und Tiere 

Zusammenfassend wurden drei Konfliktschwerpunkte mit einem erhöhten Untersuchungs-
bedarf festgestellt:  

1. Unvermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft durch geplante 
Flächeninanspruchnahme betreffen die Schutzgüter Fläche, Boden, Tiere und Pflanzen. 

2. Lärm, Staub sowie Schadstoffimmissionen während der Bauphase sind bezüglich der 
Schutzgüter Mensch und Gesundheit, Boden, Pflanzen und Tiere zu beurteilen.  

3. Die Wahrnehmbarkeit der Anlage ist bezüglich der Schutzgüter Tiere, Mensch und 
Landschaftsbild zu beurteilen. 

Weitere Konfliktschwerpunkte sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten. Im 
Rahmen der weiteren Betrachtung der Umweltauswirkungen werden diese Konflikte eine 
besondere Berücksichtigung finden. 

Im Rahmen der Umweltprüfung ist die Prüfung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände 
erforderlich.  
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2.2.1 Schutzgut Bevölkerung und menschliche Gesundheit 

Der Standort der geplanten Freiflächen-Photovoltaikanlage befindet sich im Außenbereich.  

Die nächstgelegenen Wohnnutzungen befinden sich westlich des Vorhabenstandortes 
innerhalb der Ortslage Neureetz in 200 m Entfernung.  

Ca. 250 m nördlich des Geltungsbereiches befindet sich die Ortslage Neuküstrinchen, östlich 
ca. 600 m entfernt befindet sich ein Einzelgehöft.  

 

2.2.2  Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt  

Pflanzen und Biologische Vielfalt 

Für die Bestandsaufnahme der Biotoptypen im Untersuchungsraum wurden als 
Datengrundlage die veröffentlichten Geoinformationsdaten des Geoportal Brandenburg 
herangezogen. 

Methodik 

Auf dieser Grundlage und mit Hilfe der Biotopkartierung Brandenburg – Liste der Biotoptypen 
mit Angaben zum gesetzlichen Schutz (§ 32 BbgNatSchG), zur Gefährdung und zur 
Regenerierbarkeit, vom März 2011 erfolgte die Darstellung der Biotop- und Nutzungstypen 
des Untersuchungsraumes (siehe Anlage). 

Ergebnisse 

Die Bereiche der geplanten sonstigen Sondergebiete sind als intensiv genutzte Äcker (09130) 
einzuschätzen.  

Ackerflächen werden landwirtschaftlich bearbeitet und sind folglich wesentlich als naturfern 
einzuschätzen. Die im Geltungsbereich vorherrschenden Flächen sind intensiv genutzt und 
strukturarm. Das Vorkommen von Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie ist 
entsprechend auszuschließen. Hochwertige Biotope befinden sich außerhalb des festgesetzten 
Sondergebietes und werden als solches gekennzeichnet sowie erhalten. Die derzeitige 
landwirtschaftliche Nutzung unterbindet das Ausbilden einer artenreichen Vegetationsdecke. 

Biotoptypen mit hoher Bedeutung 

Als Biotoptypen mit einer hohen Bedeutung sind insbesondere der Graben (011300) im Süden 
des Geltungsbereiches mit dem standorttypischen Gehölzsaum an Gewässern (071900) sowie 
die ruderale Pionier-, Gras- und Staudenfluren; weitgehend ohne Gehölzbewuchs 
(Gehölzdeckung < 10%) (032001) innerhalb der Betriebsfläche der bestehenden Freiflächen-
Photovoltaikanlage mit einem Solitärbaum (071500) zu benennen. Diese unterliegen dem 
gesetzlichen Biotopschutz und werden vollständig erhalten. 
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Biotoptypen mit mittlerer Bedeutung 

Im Untersuchungsraum befindet sich im Osten das lückenhafte Straßenbegleitgrün, welches 
als Hecken und Windschutzstreifen von Bäumen überschirmt (>10% Überschirmung) (071320) 
und Baumreihen (071420) ausgebildet ist. 

Biotoptypen mit geringer Bedeutung 

Die festgesetzten Sondergebiete umfassen intensiv genutzte Ackerflächen (09130). Durch eine 
regelmäßige Bewirtschaftung mit landwirtschaftlicher Großtechnik sowie den Einsatz von 
Dünge- und Pflanzenschutzmitteln wird die Bedeutung als Lebensraum eingeschränkt.     

Biotoptypen mit untergeordneter Bedeutung 

Wege (12650) und Straßen (12610) sind naturfern und zum Großteil versiegelt. Eine Bedeutung 
als Lebensraum lässt sich vorliegend nicht ableiten.  

 

Flora 

Die derzeitige Hauptnutzung als Intensivacker unterbindet in weiten Teilen des 
Planungsraumes bis heute das Ausbilden einer artenreichen Vegetationsdecke. Das 
Vorkommen von Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie ist entsprechend 
auszuschließen. Innerhalb des festgesetzten sonstigen Sondergebietes befinden sich keine 
gesetzlich geschützten Biotope gemäß § 30 des BNatSchG i. V. m. §§ 18 BbgNatSchAG. 

Eine Flächeninanspruchnahme erfolgt nicht. Gehölzbeseitigungen oder Beeinträchtigungen 
sind nicht erforderlich. 

 

Fauna 

Methodik 

Zunächst können im Rahmen einer Relevanzprüfung alle Tierarten ausgeschlossen werden, die 
aufgrund ihrer Lebensansprüche und der festgestellten Habitatausstattung nicht betroffen sein 
können.  

Da für die vorliegende Planung intensiv genutzte Ackerflächen in Anspruch genommen werden 
und keine Eingriffe in hochwertigere Biotopstrukturen, wie Gehölzflächen oder Ähnliches 
erfolgen, reduzierten sich die untersuchten Artengruppen auf Brutvögel, Reptilien sowie 
Amphibien.  

Durch den Dipl.-Landschaftsökologen Jens Berg erfolgten im Planungsraum in der Zeit von 
März 2023 bis Juli 2023 entsprechende Kartier- und Erfassungsarbeiten der Brutvögel, Reptilien 
und Amphibien. Darüber hinaus erfolgte eine Potentialabschätzung von Zug- und Rastvögeln. 
Das Untersuchungsgebiet der Kartierung enthält das Plangebiet selbst sowie ein 100 m großen 
Korridors um dieses zur Erfassung der Wirkbereiche. 
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Säugetiere 

Gegenwärtig kann davon ausgegangen werden, dass Großsäuger den Untersuchungsraum 
nicht bevorzugt als Nahrungshabitat nutzen, da es sich um intensiv genutzte Ackerflächen 
handelt und der menschliche Einfluss als hoch einzuschätzen ist. Das Einwandern von 
Großsäugern ist auf Grund der örtlichen Gegebenheiten jedoch nicht ausgeschlossen. 

Lebensräume von Kleinsäugern, wie der Haselmaus (Muscardinus avellanarius) und des 
Europäischen Feldhamsters (Cricetus cricetus), befinden sich nicht innerhalb des 
Untersuchungsraums. Für Biber (Castor fiber) und Eurasischer Fischotter (Lutra lutra) ergibt sich 
wirkbedingt kein erhöhter Untersuchungsbedarf.  

Auch für Fledermäuse (Microchiroptera) ergibt sich wirkbedingt kein erhöhter 
Untersuchungsbedarf. Der Vorhabenstandort kann weiterhin als Jagdhabitat genutzt werden. 

 

Insekten 

Nach derzeitigem Kenntnisstand kommen in Brandenburg 15 Insektenarten des Anhangs IV 
der FFH-Richtlinie vor (vgl. Tab. 1). Sie gehören zu den Ordnungen Käfer, Schmetterlinge und 
Libellen.  

Die Vorzugslebensräume der genannten streng geschützten Arten werden durch die Planung 
nicht berührt. Eine Beeinträchtigung durch das geplante Vorhaben kann somit ausgeschlossen 
werden. Entsprechend werden Insekten als nicht eingriffsrelevant eingeschätzt und deshalb 
nicht vertiefend untersucht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 1: Übersicht der in Brandenburg vorkommenden Insektenarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie mit 
Hinweis auf die benötigte Habitatstrukturen und Futterpflanzen 
Landesbetrieb Straßenwesen (2008): Hinweise zur Erstellung des Artenschutzbeitrags (ASB) bei Straßenbauvorhaben 
im Land Brandenburg - Stand 08/2008 
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Amphibien 

Amphibien sind auf feuchte, schattige Lebensräume und Rückzugsmöglichkeiten angewiesen.  

Die Kreuzkröte (Bufo calamita) lebt in Sand- und Kiesgruben, Industriebrachen und 
Bergbaufolgelandschaften.  

Die Knoblauchkröte präferiert lockere, lose Böden wie z.B. Sandheiden, Magerrasen, 
Trockenrasen, Spargelböden und Binnendünen. 

Lebensräume und potenzielle Laichgewässer von Rotbauchunke (Bombina bombina), 
Kammmolch (Triturus cristatus), Springfrosch (Rana dalmatina), Wechselkröte (Bufo viridis), 
Europäischer Laubfrosch (Hyla arborea), Moorfrosch (Rana arvalis) und des Kleinen 
Wasserfrosches (Rana lessonae) sind sonnenexponierte Stillgewässer mit einer offenen 
Wasserfläche und einem reich strukturierter Gewässerboden.  

Vorzugslebensräume der Amphibien sind durch die vorliegende Planung nicht direkt betroffen. 
Im Plan- bzw. Untersuchungsgebiet gelangen nur in oder an den Gräben einzelne Nachweise 
von Grünfröschen. Sehr wahrscheinlich handelt es sich um den Teichfrosch.  
Wanderbewegungen im Planungsraum aufgrund des angrenzenden Grabens und der 
ruderalen Pionierflur des bestehenden Freiflächen-Photovoltaikanlage sind nicht generell 
auszuschließen.  

Eine Betroffenheit von Amphibien ist näher zu untersuchen.  

 

Reptilien 

In Brandenburg sind Zauneidechse (Lacerta agilis), Glatt-/ Schlingnatter (Coronella austriaca) 
sowie Europäische Sumpfschildkröte (Emys orbicularis) streng geschützt.  

Innerhalb des sonstigen Sondergebietes sind Vorzugslebensräume der Zauneidechse und der 
Schlingnatter sowie potenzielle Winterquartiere dieser nicht vorhanden. Mit Ausnahme der 
Blindschleiche (Totfund) gelangen keine Nachweise von Reptilien im Untersuchungsgebiet. 
Zauneidechse und der Schlingnatter sowie potenzielle Winterquartiere dieser nicht vorhanden.  

Ein Vorkommen dieser Art ist jedoch im Randbereich der angrenzenden Biotoptypen möglich. 
Somit ist auch ein sporadisches Auftreten im Geltungsbereich nicht ausgeschlossen.  

Aus diesem Grund muss eine Betroffenheit näher untersucht werden.  

 

Avifauna 

Der Schutz der Avifauna ergibt sich aus den Vorgaben der EU-Vogelschutzrichtlinie 
2009/147/EG. Nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG erhalten alle wildlebenden europäischen 
Vogelarten den Schutzstatus der besonders geschützten Arten. Im Untersuchungsgebiet 
konnten 32 verschiedene Vogelarten festgestellt werden. Ein Brutnachweis gelang für 
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Bluthänfling, Dorngrasmücke, Feldlerche, Goldammer, Grauammer und Wiesenschafstelze. Für 
Jagdfasan und Steinschmätzer besteht ein Brutverdacht.  

Im Plangebiet wurde als Brutvogel die Feldlerche und die Wiesenschafstelze nachgewiesen. Für 
die Feldlerche konnten im Plangebiet drei Reviere ermittelt werde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die übrigen festgestellten Brutvogelarten oder Arten für die ein Brutverdacht besteht, nutzen 
den bestehenden Solarpark bzw. unbebaute Bereiche im bestehenden Solarpark und 
wegbegleitenden Gehölze als Bruthabitat. 

Weitere Artengruppen, die aufgrund der Ausstattung des Planungsraumes im 
Untersuchungsraum nicht vorkommen können, sind nicht weiter zu beachten. Für diese 
Brutvogelarten erlischt der Schutz der Brutstätte nach Beendigung der Brut. Planungsrelevant 
sind also ausschließlich variable Niststätten. 

 

Abbildung 4: Brutvogelnachweise und Brutverdachtsfälle – Revierzentren  
(Ergebnisbericht faunistische Erfassungen 13.08.2023) 
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Weitere 

Berücksichtigt man, dass die Eingriffsfläche keine natürlichen aquatischen und 
semiaquatischen Lebensräume beansprucht, so sind Wirkungen auf Fische (Pisces), 
Meeressäuger und Weichtiere (Mollusca) auszuschließen. 

Weitere Artengruppen, die aufgrund der Ausstattung des Planungsraumes im 
Untersuchungsraum nicht vorkommen können, sind nicht weiter zu beachten. 

 

Zusammenfassung 

Zusammenfassend besteht ein erhöhter Untersuchungsbedarf für Amphibien, Reptilien 
und Brutvögel (Offenland- und Gehölzbrüter). 

Abbildung 5: Artnachweise Brutvögel, März bis Juli 2023 (Ergebnisbericht faunistische Erfassungen 13.08.2023) 
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2.2.3  Schutzgut Fläche  

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen 
werden und Bodenversiegelungen sollen auf ein unbedingt notwendiges Maß begrenzt 
werden.  

Vorliegend werden ausschließlich intensiv genutzte Ackerflächen mit einem mäßigen 
landwirtschaftlichen Ertragsvermögen in Anspruch genommen.  

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes umfasst eine Fläche von 
174.467 m². Die Anlage von teilversiegelten Schotterwegen in einem Umfang von 1.750 m² 
ermöglicht den Erhalt von vielen wichtigen Funktionen des Boden-Wasser-Haushaltes und ist 
als Eingriff schnell reversibel. 
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2.2.4 Schutzgut Boden  

Die Bewertung des Bodens erfolgt anhand der Bodenfunktionen als Lebensgrundlage und 
Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen, als Nährstoff- und 
Wasserspeicher, als Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen 
insbesondere auch zum Schutz des Grundwassers, als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte 
und als Nutzfläche. 

Bei den Bodenarten des Oberbodens handelt es sich gemäß den Karten der Bundesanstalt für 
Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) um Lehmsande. 

Vorkommende Bodentypen sind Auenboden / Gley aus lehmigen bis tonigen Auensedimenten; 
im Schwarzerdegebiet Gley-Tschernosem aus kalkhaltigen tonig-schluffigen Ablagerungen 3 

 

Böden mit hoher Bedeutung als Lebensraum 

Als Böden mit hoher Bedeutung als Lebensraum für Flora und Fauna sind solche zu nennen, 
die das Vorkommen spezieller Arten ermöglichen. Solche Böden sind innerhalb des 
Planungsraumes nicht vorhanden. 

 

Böden mit hoher Bedeutung als Regler für den Stoff- und Wasserhaushalt 

Aufgrund der derzeitigen und vorangegangenen Nutzung ist davon auszugehen, dass die 
wesentlichen Bodenfunktionen innerhalb des Geltungsbereiches durchschnittlich vorhanden 
sind. Insofern hat der Boden in diesem Bereich für den Stoff- und Wasserhaushalt keine 
hervorgehobene Bedeutung. 

 

Böden mit hoher Bedeutung als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte 

Im Bereich des Plangebietes befinden sich keine eingetragenen Baudenkmale. Im 
Planungsraum sind keine Bodendenkmale bekannt. 

 

Böden mit einer hohen Bedeutung als Nutzfläche  

Die Böden in Untersuchungsraum sind durch mittlere Bodenwertzahlen gekennzeichnet und 
weisen demnach eine mäßige Bedeutung für die Landwirtschaft auf.  

  

 

3 https://geoviewer.bgr.de/mapapps4/resources/apps/geoviewer/index.html?lang=de 
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2.2.5 Schutzgut Wasser 

Oberflächenwasser 

Im Geltungsbereich befinden sich keine Oberflächengewässer. Angrenzend an den 
Vorhabenstandort befindet sich ein Graben mit dichtem Bewuchs. Um die Entwicklung der 
Gewässerrandstreifen und eine Gewässerunterhaltung zu gewährleisten, ist ein 
Mindestabstand von 5 m einzuhalten. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes berührt keine Wasserschutzgebiete. Ebenso sind 
keine nach Landeswasserrecht festgesetzte Heilquellenschutzgebiete vorhanden oder 
betroffen. Der gesamte Vorhabenstandort befindet sich vollständig innerhalb des 
Hochwasserrisikogebietes HQ extrem. 

 
Abbildung 6: Hochwasserrisikogebiete (Lage des Geltungsbereiches rot markiert)  

Zeitlich begrenzte Grundwasserabsenkungen sind für das Vorhaben nicht erforderlich. Das 
Niederschlagswasser kann weiterhin auf der Vorhabenfläche versickern.  

Grundwasser 

Der Planungsraum liegt außerhalb von Trinkwasserschutzgebieten.  

Gemäß den Karten des Landesamtes für Umwelt Brandenburg (LfU) betragen die 
Grundwasserisolinien 1 bis 2. 

  
Abbildung 7: Grundwasserisolinien (https://maps.brandenburg.de/WebOffice/synserver?project=GWM_www_CORE) 

Legende 

Hochwasserrisikogebiet HQ10 

Hochwasserrisikogebiet HQ100 

Hochwasserrisikogebiet HQ extrem 
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Der Grundwasserflurabstand im Planungsraum ist der nachstehenden Abbildung zu 
entnehmen. Er beträgt < 1 bis 4 m. 

Die Überdeckung des Grundwasserleiters ist somit als gering einzuschätzen. 

 
Abbildung 8: Grundwasserflurabstand 2013 Brandenburg 
(https://maps.brandenburg.de/WebOffice/synserver?project=GWM_www_CORE) 

 

2.2.6 Schutzgut Landschaft 

Die Bewertung der Erlebnisqualität und des Landschaftsbildes erfolgt verbal-argumentativ 
anhand der standortbezogenen Kriterien zur Vielfalt, Eigenart, Naturnähe (Kulturgrad) und 
Schönheit (Erleben). 

Durch die bisherige Nutzung als Intensivacker hat der Planungsraum keine Bedeutung für die 
Erholungsnutzung.  

Vorliegend sind keine unzerschnittenen, störungsarmen und hochwertigen 
Landschaftsbildräume von der Planung betroffen. Der Planungsraum selbst gilt demnach als 
strukturarme Agrarlandschaft ohne prägende Gliederungselemente mit geringer 
Erlebniswirksamkeit. Zentral innerhalb des Planungsraumes befindet sich eine bereits 
bestehende Freiflächen-Photovoltaikanlage.  

Der Planungsraum wird durch einen Graben im Süden und Westen und eine Gemeindestraße 
im Osten eingefasst, wodurch bereits eine Abgrenzung gegeben ist.  

Bewertet man den Zustand der untersuchten Landschaft mittels der Erlebnisfaktoren Vielfalt, 
Eigenart und Schönheit, so trägt das geplante sonstige Sondergebiet durch seine derzeitige 
Nutzung und Vorprägung durch die bestehende Freiflächen-Photovoltaikanlage eine geringe 
Bedeutung für den Natur- und Landschaftsraum.  
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Die Eigenart bezeichnet die historisch gewachsene Charakteristik und Unverwechselbarkeit 
einer Landschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt. Dabei kann die Eigenart sowohl natürlich als 
auch menschlich geprägt sein.  

Als Teil der Kulturlandschaft mit den für den Bereich des Vorhabenstandortes typischen 
Landnutzungsformen ist der Vorhabenstandort in seiner Eigenart typisch für eine seit 
Jahrhunderten anthropogen überprägte Agrarlandschaft.  

Als Biotopstrukturen, die zu einer Aufwertung des Landschaftsbildes führen und damit die 
Erlebbarkeit der Landschaft steigern, sind im Untersuchungsraum vor allem der Graben mit 
Uferstreifen und die Gemeindestraße mit lückenhaften Straßenbegleitgrün zu benennen.  

Als naturnah und vielfältig wird eine Landschaft empfunden, in der erkennbare menschliche 
Einflüsse und Nutzungsspuren nahezu fehlen. Für den in Rede stehenden Planungsraum kann 
kein naturnaher Charakter festgestellt werden.  

Die Naturnähe und Vielfalt als Ausdruck für die erlebbare Eigenentwicklung, Selbststeuerung, 
Eigenproduktion und Spontanentwicklung in Flora und Fauna sind im direkten Umfeld des 
Vorhabens ebenfalls nicht vorhanden. 

 

2.2.7 Schutzgut Luft und allgemeiner Klimaschutz  

Das Klima der Region ist warm und gemäßigt. Während des Jahres hat die Region nur geringe 
Niederschläge zu verzeichnen.  

Nach der Klassifikation von Köppen und Geiger ist der Klimatyp im Planungsraum Cfb. Das Cfb-
Klima ist einer der am häufigsten anzutreffenden Klimatypen in Mittel- und Westeuropa. Die 
Niederschläge sind relativ gleichmäßig verteilt und die Temperaturen der vier wärmsten 
Monate liegt über dem 10°C-Mittel.4  

Die Jahresdurchschnittstemperatur in der Gemeinde Oderaue liegt bei 10,1°C und die jährliche 
Niederschlagsmenge bei 660 mm. 

  

 

4 http://klima-der-erde.de/koeppen.html 
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2.2.8 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter  

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Bereich des Planungsraumes keine 
Bodendenkmale bekannt. 

Umliegend befinden sich die folgenden bekannten Bodendenkmale: 

• BD-Nr: 60124 „Siedlung Neolithikum, Siedlung Ur- und Frühgeschichte“;  

• BD-Nr: 60125 „Dorfkern Neuzeit“;  

• BD-Nr: 60126: „Dorfkern  Neuzeit, Siedlung  Ur- und Frühgeschichte“; 

• BD in Bearbeitung-Nr: 61182 „Dorfkern Neuzeit Neuküstrinchen“;  

• BD in Bearbeitung-Nr: 61006 „Dorfkern Neuzeit Neurüdnitz“ 

 
Abbildung 9: umliegende Bodendenkmale (Planungsraum rot markiert) 

Werden bei den geplanten Erdarbeiten Bodendenkmale entdeckt gilt  § 11 BbgDSchG, wonach 
entdeckte Bodendenkmale bzw. Funde (Steinsetzungen, Mauerwerk, Erdverfärbungen, 
Holzpfähle oder -bohlen, Knochen, Tonscherben, Metallgegenstände u.ä.) unverzüglich der 
Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Märkisch-Oderland (denkmalschutz@ 

landkreismol.de) und dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und 
Archäologisches Landesmuseum (Denkmalfachbehörde - poststelle@bldam-brandenburg.de) 
anzuzeigen sind. Die Entdeckungsstätte und die Funde sind bis zum Ablauf einer Woche 
unverändert zu erhalten, damit fachgerechte Untersuchungen und Bergungen vorgenommen 
werden können. Gemäß §11 (3) BbgDSchG kann die Denkmalschutzbehörde diese Frist um bis 
zu 2 Monate verlängern, wenn die Bergung und Dokumentation des Fundes dies erfordert.  

Besteht an der Bergung und Dokumentation des Fundes aufgrund seiner Bedeutung ein 
besonderes öffentliches Interesse, kann die Frist auf Verlangen der Denkmalfachbehörde um 
einen weiteren Monat verlängert werden. Die Denkmalfachbehörde ist berechtigt, den Fund 
zur wissenschaftlichen Bearbeitung in Besitz zu nehmen (BbgDSchG § 11 (4).  
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Der Veranlasser des Eingriffs in das Bodendenkmal hat die Kosten der fachgerechten 
Dokumentation im Rahmen des Zumutbaren zu tragen (BbgDSchG § 7 <3>) Die 
Bauausführenden sind über diese gesetzlichen Festlegungen und die vorgenannten Auflagen 
aktenkundig zu belehren und zu ihrer Einhaltung zu verpflichten. 

Innerhalb des Plangebietes sind keine Baudenkmale vorhanden, die als Denkmal im Sinne des 
Denkmalschutzgesetzes des Landes Brandenburg eingetragen und als Zeitzeugen der 
Geschichte zu erhalten sind. 

Umliegend befinden sich die folgenden Baudenkmale: 

• ED „Hofanlage mit Wohnhaus, zwei Stallgebäuden und Vorgarten“; Adlig Reetz 15, ID-
Nr: 09180957;  

• ED „Hofanlage mit Wohnhaus, Stallgebäude, Stallscheune und Vorgarten“, Adlig Reetz 
20, ID-Nr: 09180960;  

• ED „Wohnhaus mit Vorgarten“; Adlig Reetz 29, ID-Nr: 09180955;  

• ED „Wohnhaus mit Vorgarten“, Adlig Reetz 31. ID-Nr: 09180961;  

• ED „Kolonistenhaus“, Adlig Reetz 42, ID-Nr: 09180595;  

• ED „Hofanlage mit Wohnhaus, zwei Stallgebäuden, Vorgarten und Einfriedung“, Adlig 
Reetz 44, ID-Nr: 09180962;  

• ED „Dorfkirche“ Neuküstrinchen, ID-Nr: 09180584;  

• ED „Pfarrgehöft mit Pfarrhaus, Wirtschaftsgebäuden und Fachwerkscheune“, 
Neuküstrinchen Nr: 67;  

• Denkmal mit Gebietscharakter „Ortslage des Kolonistendorfes Neureetz-Adlig Reetz“, 
ID-Nr: 09180592.  

 
Abbildung 10: umliegende Baudenkmale (Planungsraum rot markiert) 
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2.2.9  Schutzgebiete und Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung  

Innerhalb der Vorhabenfläche befinden sich keine Schutzgebiete nationaler bzw. 
gemeinschaftlicher Bedeutung.  

Als nächstgelegenes europäisches Schutzgebiet ist das Vogelschutzgebiet DE 3453-422 
„Mittlere Oderniederung“ zu benennen. Dieses erstreckt sich nördlich in ca. 480 m Entfernung 
zum Vorhabenstandort. Das nächstgelegene Flora-Fauna-Habitat-Gebiet DE 3553-308 „Oder-
Neiße Ergänzung“ befindet sich in ca. 2,3 km Entfernung westlich. 
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2.3 Entwicklungsprognosen des Umweltzustands 

Unter Berücksichtigung des oben dargestellten Vorhabens erfolgt nun im Folgenden die 
Beschreibung der Auswirkungen der Planung auf die zu untersuchenden Schutzgüter. 

 

2.3.1. Auswirkungen auf das Schutzgut Bevölkerung und menschliche Gesundheit 

Mit der Umsetzung der Planung entstehen während der Bauphase baubedingter Lärm und 
Emissionen im geringen Umfang. Zusätzlich ist während der Bauphase mit einem erhöhten 
Fahrzeugverkehr zu rechnen. 

Für den Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans sind keine wesentlichen 
Immissionswirkungen im Plangebiet vorhersehbar, die auch nur ansatzweise zu 
immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen im Sinne von Überschreitungen gesetzlich 
vorgeschriebener Immissionsgrenzwerte führen könnten.   

Blendwirkungen 

Nächstgelegene Wohnnutzungen befinden sich in etwa 235 m Entfernung westlich zum 
Planungsraum. 

Solarmodule können einen Teil des Lichtes reflektieren, wodurch es unter bestimmten 
Konstellationen zu Reflexblendungen kommen kann.  

Bei festinstallierten Anlagen werden die Sonnenstrahlen in der Mittagszeit in Richtung Himmel 
nach Süden reflektiert. Bei tief stehender Sonne können Reflexblendungen östlich und westlich 
der Anlage auftreten. Durch die dann ebenfalls (in Blickrichtung) tief stehende Sonne werden 
diese Störungen jedoch relativiert, da die Reflexbindung der Module unter Umständen von der 
Direktblendung der Sonne überlagert wird.  

Schon in kurzer Entfernung (wenige Dezimeter) von den Modulreihen ist bedingt durch das 
starke Licht streuende Eigenschaft der Module nicht mehr mit Blendungen zu rechnen. Auf den 
Oberflächen sind dann nur noch helle Flächen zu erkennen, die keine Beeinträchtigung für das 
menschliche Wohlbefinden darstellen.  

Eine Blendung wird an einer reflektierenden Oberfläche verursacht. Die verwendeten Module 
sind mit reflexionsarmen Solar-Sicherheitsglas ausgestattet.  

Betriebliche Lärmemissionen 

Im Nahbereich der Anlage können z. B. durch Wechselrichter und Kühleinrichtungen 
betriebsbedingte Lärmemissionen entstehen. Aufgrund des großen Abstandes zur 
nächstgelegenen Wohnbebauung sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

Betriebliche sonstige Emissionen 

Eine Beleuchtung des Anlagengeländes ist nicht vorgesehen. 

Negative Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch lassen sich somit nicht ableiten. 
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2.3.2 Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Pflanzen und Biologische Vielfalt 

Im § 14 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) sind Eingriffe in Natur und Landschaft 
definiert als „Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen 
des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich 
beeinträchtigen können.“ 

Innerhalb dieser Unterlage ist zu prüfen, welche Auswirkungen das Vorhaben auf Tiere und 
Pflanzen und die biologische Vielfalt des Untersuchungsraumes haben können.  

Der Geltungsbereich ist derzeit durch großflächige, intensive landwirtschaftliche Nutzung 
geprägt. Die betroffene Eingriffsfläche selbst kann auf Grund der o. g. Vorbelastungen kaum 
als hochwertiger Lebensraum dienen.  

Der erforderliche Flächenanteil des Baugrundstücks, der überbaut wird, richtet sich nach den 
Abmessungen und der Anzahl der einzelnen Module sowie den nicht überbauten 
„verschatteten“ Zwischenräumen. Die Gründung der aufgeständerten Module erfolgt in Form 
von zu rammenden Erdpfählen. Entsprechend finden keine Bodenversieglungen statt, und die 
wichtigen Bodenfunktionen bleiben weitgehend erhalten.  

Mit der Ausweisung eines sonstigen Sondergebietes für Photovoltaik-Freiflächenanlagen ist 
ein Totalverlust als Biotop nicht zu befürchten.  

Mit der Errichtung der Modultische ist der Funktionsverlust der unmittelbar überbauten 
Grundstücksteile zu berücksichtigen und auszugleichen. Beeinträchtigungen von höheren 
Arten und Lebensgemeinschaften durch Versiegelung und Flächeninanspruchnahme sind 
deshalb auszuschließen.  

Was den Funktionsverlust als Lebensraum für Tiere und Pflanzen angeht, wird die 
Eingriffsintensität allgemein als gering bewertet, denn das regelmäßige Bearbeiten mit 
schwerer Landmaschinentechnik, das Düngen und insbesondere der Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln beschränken den Vegetationsbestand auf die entsprechenden 
Anbaukulturen des Landwirtes. 

Im Plangebiet wurde als Brutvogel drei Reviere der Feldlerche und eins der Wiesenschafstelze 
nachgewiesen. Dabei handelt es sich um Vogelarten mit variablen Niststätten. Das Einwandern 
von Amphibien und Reptilien kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Ebenso kann sie als 
mögliches Nahrungshabitat dienen. 

Im Kapitel 2.2.2 konnte ein erhöhter Untersuchungsbedarf für Amphibien, Reptilien und 
Brutvögel abgeleitet werden.  
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Auswirkungen in der Bauphase 

Amphibien 

Potenzielle Fortpflanzungsgewässer werden in ihrer derzeitigen Ausprägung nicht verändert. 
Das Planungskonzept beinhaltet bereits die Einhaltung eines Mindestabstandes von 5 m zu 
dem Graben.  

Der Bereich der geplanten sonstigen Sondergebiete umfasst keine Vorzugslebensräume oder 
Überwinterungshabitate der Amphibien. Baubedingte Beeinträchtigungen von 
Laichgewässern, essenzieller Landhabitate und Winterquartiere können somit ausgeschlossen 
werden.  

Im Geltungsbereich ist jedoch von unregelmäßigen, sporadischen Wanderbewegungen von 
Amphibien auszugehen. Ein potenzielles Einwandern in das Baufeld ist somit möglich. 
Zielgerichtete Wanderkorridore lassen sich nicht abgrenzen. Wanderbewegungen zwischen 
Sommer- und Winterlebensraum erfolgen im Frühjahr und Herbst.  

Wenn die Bauzeit außerhalb der Hauptwanderungszeiten der Amphibien, also von Oktober bis 
Februar, stattfindet, sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten.  

Sollte sich die Bauzeit verschieben, ist durch die fachgerechte Installation eines 
Folienschutzzaunes ein Einwandern von Individuen in das Baufeld wirkungsvoll zu verhindern. 
Die Leiteinrichtung ist für die Dauer der Baumaßnahmen zu erhalten.  

Die regelmäßige Kontrolle der Funktionsfähigkeit der Amphibienleiteinrichtungen hat durch 
einen Fachgutachter oder eine fachlich geeignete Person zu erfolgen. Die 
Amphibienschutzzäune sind nach Baubeendigung vollständig zurückzubauen. 

 

Reptilien 

Innerhalb der geplanten sonstigen Sondergebiete befinden sich keine Vorzugslebensräume 
oder Winterquartiere. Ein sporadisches Einwandern in das Baufeld ist jedoch möglich.  

Wenn die Bauzeit außerhalb des Aktivitätszeitraumes der Reptilien zwischen Oktober und 
Februar stattfindet, sind erhebliche Beeinträchtigungen nicht zu erwarten. 

Sollte sich die Bauzeit verschieben, ist durch die fachgerechte Installation eines 
Folienschutzzaunes ein Einwandern von Individuen in das Baufeld wirkungsvoll zu verhindern. 
Die Leiteinrichtung ist für die Dauer der Baumaßnahmen zu erhalten.  Die Reptilienschutzzäune 
sind nach Baubeendigung vollständig zurückzubauen. 

 

Avifauna 

Innerhalb der faunistischen Kartierung wurde festgestellt, dass sich innerhalb des geplanten 
sonstigen Sondergebietes vier Bruthabitate für offenlandbrütende Vögel, die Feldlerche und 
die Wiesenschafstelze, dienen.  
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Eine Zerstörung von Nestern und Gelegen bzw. eine Tötung von brütenden Vögeln oder deren 
Nachkommenschaft im Rahmen der Baufeldfreimachung ist somit auszuschließen. 
Vorhabenbedingt erfolgen keine Eingriffe in Gehölzstrukturen. Jedoch sind baubedingte 
Störungen von brütenden Vogelarten zu berücksichtigen.  

Um den Verbotstatbestand gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 zu vermeiden sollte der Beginn der 
geplanten Baumaßnahmen außerhalb der Brutperiode (Anfang August bis Februar) erfolgen. 
(Bauzeitenregelung) 

Alternativ können einzelne Streckenabschnitte ohne Brutvogelaktivitäten unter bestimmten 
Voraussetzungen (Kontrolle unmittelbar vor Baustart) auch innerhalb der Brutperiode realisiert 
werden, sofern die Baumaßnahmen (Beunruhigung) dort ohne Unterbrechung erfolgen.  

Mit dem geplanten Vorhaben erfolgen keine Eingriffe in Gehölzbiotopen.  

 

Auswirkungen in der Betriebsphase 

Amphibien 

Während der Betriebsphase sind keine negativen Auswirkungen auf Amphibien absehbar. Eine 
Wanderung zwischen den verschiedenen Lebensräumen ist weiterhin uneingeschränkt 
möglich, da zum einen Gewässerstrukturen von Bebauung freigehalten werden und zum 
anderen der Anlagenzaun so gestaltet wird, dass eine Durchgängigkeit für Amphibien gegeben 
ist. 

Reptilien 

Während der Betriebsphase sind keine negativen Auswirkungen auf Reptilien absehbar. Ein 
Einwandern in den Planungsraum ist weiterhin uneingeschränkt möglich, da der Anlagenzaun 
so gestaltet wird, dass eine Durchgängigkeit gegeben ist. 

Avifauna  

Bisher erfolgte Untersuchungen und Studien an Freiflächen-Photovoltaikanlagen zeigen, dass 
zahlreiche Vogelarten die Zwischenräume und Randbereiche von Freiflächen-
Photovoltaikanlagen als Jagd-, Nahrungs- und Brutgebiet nutzen können. Vor allem Singvögel 
aus benachbarten Gehölzbiotopen nutzen die Anlagenflächen zur Nahrungsaufnahme. Im 
Winter gehören dazu auch die schneefreien Bereiche unter den Modulen. Von Singvögeln 
werden die Solarmodule bevorzugt als Ansitz- oder Singwarte genutzt. 

Studien zeigen auch, dass die Gefahr der Wahrnehmung von Solarmodulen als Wasserfläche 
nicht besteht.  

Als vorwiegend optisch orientierte Tiere mit gutem Sichtvermögen wird die für einen 
Menschen aus der Entfernung wie eine einheitlich erscheinende Wasserfläche wirkende Ansicht 
schon aus größerer Entfernung in einzelne Modulbestandteile aufgelöst.  
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Flugrichtungsänderung, die als Irritation- und Attraktionswirkung interpretiert werden 
könnten, konnten ebenfalls nicht nachgewiesen werden.5  

Widerspiegelungen von Habitatelementen, die Vögel zum horizontalen Anflug motivieren, sind 
durch die Ausrichtung der Module zur Sonne kaum möglich. Ein erhöhtes Mortalitätsrisiko für 
Vögel ist somit auszuschließen.   

Kollisionsereignisse durch einzelnstehend hochragende Solarmodule sind ebenso 
auszuschließen, wie die Kollision wegen des Versuchs des „Durchfliegens“ aufgrund des 
Neigungswinkels der Module und der fehlenden Transparenz.6     

Blendwirkungen reduzieren sich aufgrund der modernsten technischen Ausstattung der 
Module. Die Umgebungshelligkeit wird lediglich um 3% überschritten. Lichtblitze wie bei 
schnell bewegten Strukturen sind durch die nahezu unbewegten Module nicht zu erwarten. 
Aufgrund der Sonnenbewegung sind zudem für stationäre Beobachter (brütender Vogel) nur 
sehr kurze „Blendsituationen“ denkbar.  

Es liegen derzeit keine belastbaren Hinweise auf erhebliche Beeinträchtigungen von Tieren 
durch kurze Lichtreflexe vor. Diese treten auch in der Natur (Gewässeroberflächen) regelmäßig 
auf. Damit sind Auswirkungen auf die Avifauna durch Lichtreflexe und Blendwirkungen nicht 
zu erwarten.7  

Anlagen- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen durch Lärm sind bei dem derzeitigen 
Stand der Technik von Freiflächen-Photovoltaikanlagen nicht zu erwarten.  

Das artenschutzrechtliche Tötungsverbot ist angesichts der vorliegenden europäischen 
Rechtsprechung für das o. g. Vorhaben grundsätzlich nicht relevant.  

Für das oben beschriebene Plangebiet sind zudem keine Wirkungen auf bekannte 
Empfindlichkeiten der erfassten Arten erkennbar, die die gesetzlich geregelten 
Verbotstatbestände des erheblichen Störens wildlebender Tiere oder die Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten erfüllen. 

Bodenbrüter 

Für Brutvögel, die sich jedes Jahr einen neuen Nistplatz suchen, ist das Nest nach dem Ausflug 
der letzten Jungvögel funktionslos geworden. Jedoch ist in diesen Fällen das Bruthabitat, 
innerhalb dessen im Folgejahr ein neuer Neststandort gesucht werden kann, als relevante 
Lebensstätte für die Beurteilung heranzuziehen.  

Innerhalb des Planungsraumes werden die Abstände der Zwischenmodulflächen in Teilen so 
weit vergrößert, dass Offenland-Brutreviere erhalten bleiben.  

 
5 Leitfaden zur Berücksichtigung von Umweltbelangen bei der Planung von PV-Freiflächenanlagen des Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 2007 
6 Naturschutzfachliche Bewertungsmethoden von Freilandphotovoltaikanlagen, BfN-Skripten 247, Bundesamt für Naturschutz, 
2009 
7 Urteil des Landgerichts Frankfurt/ Main vom 18.07.2007 (AZ: „/12 0 322/06) 
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Durch die verhältnismäßig geringe Modulbelegung des sonstigen Sondergebietes mit einer 
GRZ von 0,5 werden ausreichend große Zwischemodulabstände eingehalten die potentielle 
Bruthabitate für Offenlandbrüter wie die Feldlerche und die Wiesenschafstelze darstellen. 
Hierbei sind mindestens je jeder 10. Reihenabstand potentielle Niststätten durch einen 
entsprechenden Abstand von mindestens 4 m herzustellen. 

Gehölzbrüter 

Für gehölzbrütende Vogelarten sind innerhalb der Betriebsphase keine negativen 
Auswirkungen zu erwarten. Gehölzbiotope werden weder beseitigt, noch beeinträchtigt und 
können weiterhin als Lebensräume für gehölzbrütende Vogelarten dienen. 

Kleinsäuger  

Die Umzäunung der Anlage muss eine Durchlässigkeit für Kleintiere gewährleisten. Dies kann 
durch einen angemessenen Bodenabstand des Zaunes gewährleistet werden. Vorliegend soll 
dieser durchgehend mindestens 10 cm betragen. 

Das Vorhabenkonzept beinhaltet Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung von 
Wirkungen auf Lebensräume und Arten mit einer besonderen Bedeutung für den Arten- und 
Biotopschutz. Folgende Maßnahmen wurden in das gemeindliche Planungskonzept integriert: 

• Nicht bebaute Flächen sind durch Selbstbegrünung als naturnahe Wiese zu entwickeln. 
Die Mahd dieser Flächen ist unter Berücksichtigung avifaunistischer Anforderungen 
und den speziellen Anforderungen von Offenlandbrütern nicht vor dem 15. Juli eines 
Jahres zulässig.  

• Mindesthöhe 10 cm über Grund für Einzäunung (Durchschlupf für Kleinsäuger)  

• Bauzeitenregelung zum Schutz europäischer Vogelarten, außerhalb der Brutzeit von 
Bodenbrütern und den Hauptwanderungszeiten von Amphibien und Reptilien 
durchgeführt, d.h. im Zeitraum 15. Juli bis 1. März 

• innerhalb des sonstigen Sondergebietes ist die Anordnung der Modulreihen so zu 
gestalten, dass jeder 10. Reihenabstand einen Modulzwischenraum von mindestens 4 
m zulässt.  

Die Sicherung von Flächen zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist so geplant, 
dass sich auch die mittelbaren Wirkungen des Vorhabens nicht erheblich oder nachhaltig auf 
Lebensräume und Arten mit einer hervorgehobenen Bedeutung für den Arten- und 
Biotopschutz auswirken. 

Negative Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen einschließlich der 
biologischen Vielfalt lassen sich bei Einhaltung der festgelegten Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen nicht ableiten. 
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2.3.3 Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche 

Die Module werden auf Rammfundamenten aufgeständert, so dass keine großflächige 
Versiegelung des Bodens erforderlich wird. Die Modultische der Solarmodule werden über 
Stützen mit einer Grundfläche von je 0,0141 m² im Erdreich verankert. Zusammengefasst 
beträgt ihre versiegelte Grundfläche etwa 150 m². 

Innerhalb des Geltungsbereiches kommt es innerhalb des sonstigen Sondergebietes durch die 
Errichtung der Trafostationen und sonstiger Nebenanlagen zu einer zusätzlichen 
Vollversiegelung auf einer Fläche von 83 m². Die Eingriffe werden über die in Eingriffs- und 
Ausgleichbilanzierung beschriebenen Kompensationsmaßnahme kompensiert. 

Großflächige Versiegelungen können im Rahmen der vorliegenden Minimierungsansätze 
weitestgehend vermieden werden. 

Das vorliegende Plangebiet umfasst eine Fläche in unmittelbarer Nähe einer bestehenden 
Freiflächen-Photovoltaikanlage gut für die umwelt- und ressourcenschonende Art der 
dezentralen Stromerzeugung geeignet ist.  

Hochwertige unbeeinträchtigte Flächen werden mit dem Vorhaben nicht in Anspruch 
genommen. Es sind keine erheblichen negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche 
erkennbar.  

 

2.3.4 Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 

Es handelt sich im Planungsraum überwiegend um Böden mit normaler Funktionsausprägung 
ohne besondere Bedeutung als Lebensraum für geschützte Pflanzen und Tiere. Diese Böden 
haben als Naturkörper und Lebensgrundlage für Menschen und Tiere, insbesondere in ihren 
Funktionen als Lebensraum für Bodenorganismen, als Standort für die natürliche Vegetation 
und Standort für Kulturpflanzen, als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf, als Filter und Puffer 
für Schadstoffe sowie als landschaftsgeschichtliche Urkunde eine untergeordnete Bedeutung. 

Befestigte Flächen sind, soweit möglich, in versickerungsfähiger Bauweise auszuführen. 

Durch den Einsatz der bautechnischen Geräte sowie durch den Fahrzeugverkehr besteht die 
potenzielle Gefährdung der Freisetzung von Schadstoffen (Treibstoffe, Schmieröle), 
insbesondere in Senken, in denen sich das Niederschlagswasser ansammeln kann. Vor Beginn 
der Bauarbeiten sind die Baufahrzeuge auf ihren technisch einwandfreien Zustand zu prüfen. 
Mängel an Fahrzeugen sind umgehend zu beheben. Mangelhafte Fahrzeuge und Geräte sind 
von der Baustelle zu entfernen. Gleichzeitig werden die Fahrzeugführer der Baufahrzeuge auf 
diese potenzielle Gefährdung hingewiesen und hinsichtlich einer ordnungsgemäßen und 
umsichtigen Bauausführung belehrt. Lagerplätze sind in einem ordnungsgemäßen Zustand zu 
halten, der ein Freisetzen von Schadstoffen unterbindet. 
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Ereignet sich trotz umsichtiger Arbeitsweise eine Havarie und kommt es dabei zur Freisetzung 
von Schadstoffen, so ist der verunreinigte Boden umgehend ordnungsgemäß zu entsorgen 
und gegen unbelasteten Boden auszutauschen.  

Die Arbeiten sind so auszuführen, dass Verunreinigungen von Boden und Gewässer durch 
Arbeitsverfahren, Arbeitstechnik, Arbeits- und Transportmittel nicht zu befürchten sind. Bei 
auftretenden Havarien mit wassergefährdenden Stoffen ist der Schaden sofort zu beseitigen.  

Die zuständige untere Wasserbehörde ist unverzüglich über die Havarie und die eingeleiteten 
Maßnahmen zu informieren.  

Die Bauleitung hat u. a. die Einhaltung der umweltschutzrelevanten Bestimmungen zu 
kontrollieren und durchzusetzen.  

Für das Schutzgut Boden ist festzustellen, dass die wesentlichen Funktionen durch die geplante 
Errichtung und den Betrieb einer Freiflächen-Photovoltaikanlage nicht verloren gehen.  

Die Verlegung der Kabel beschränkt sich auf Flächen mit geringer Bedeutung für den Arten- 
und Biotopschutz. Die Fläche wird nur während der Baudurchführung temporär beansprucht. 
Der Arbeitsstreifen kann nach der Verlegung wieder rekultiviert werden. Die Wertigkeit des 
Biotoptyps wird nicht verändert. 

Falls Anzeichen für altlastenrelevante Bodenbelastungen angetroffen werden, sind 
unverzüglich die Arbeiten einzustellen und die untere Wasserbehörde zu informieren.  

Treten bei Erdarbeiten Auffälligkeiten, wie z.B. unnatürliche Verfärbungen, Gerüche oder 
Müllablagerungen auf, ist der Fachdienst Natur- und Umweltschutz des Landkreises zu 
informieren, um weitere Verfahrensschritte abzustimmen. 
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2.3.5 Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 

Der Planungsraum liegt außerhalb von Trinkwasserschutzgebieten. Im Geltungsbereich 
befinden sich keine Oberflächengewässer. Angrenzend an den Vorhabenstandort befindet sich 
ein Graben. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes berührt keine Wasserschutzgebiete. 
Ebenso sind keine nach Landeswasserrecht festgesetzte Heilquellenschutzgebiete vorhanden 
oder betroffen. Der Grundwasserflurabstand im Planungsraum beträgt < 1 bis 4 m. Die 
Überdeckung des Grundwasserleiters ist als gering einzuschätzen. 

Die Flächen des Bebauungsplanes befinden sich vollständig in einem Hochwasserrisikogebiet 
(HQextrem) entsprechend WHG § 73 Abs. 1 Satz 1. Bei Bauvorhaben in Risikogebieten gelte 
die Maßgaben nach WHG § 78b und § 78c. Die Bauweise der Anlagen muss an das jeweilige 
Hochwasserrisiko angepasst sein (WHG § 78b Abs. 1, Satz 2). Zudem ist während der Bauphase 
ein schadloser Wasserabfluss zu gewährleisten. 

Für die hochwassergefährdeten Gebiete (Überflutung bei HQextrem) ist für den Zeitraum der 
Baumaßnahme ein Hochwassermaßnahmenplan zu erstellen, mit dem abgesichert wird, dass 
innerhalb der Vorwarnzeit von 6 Tagen die Hochwassersicherheit wiederhergestellt werden 
kann. 

Zeitlich begrenzte Grundwasserabsenkungen sind für das Vorhaben nicht erforderlich. Das 
Niederschlagswasser kann weiterhin auf der Vorhabenfläche versickern.  

Allerdings besteht durch den zu erwartenden Fahrzeugverkehr während der Bauphase die 
potenzielle Gefährdung der Freisetzung von Schadstoffen (Treibstoffe, Schmieröle) 
insbesondere in Senken, in denen sich das Niederschlagswasser ansammeln kann.  

Vor Beginn von erforderlichen Bauarbeiten sind die Baufahrzeuge auf ihren technisch 
einwandfreien Zustand zu prüfen. Mängel an Fahrzeugen sind umgehend zu beheben. 
Mangelhafte Fahrzeuge und Geräte sind von der Baustelle zu entfernen. Vor Beginn der 
Bauarbeiten werden die Fahrzeugführer der Baufahrzeuge auf diese potenzielle Gefährdung 
hingewiesen und hinsichtlich einer ordnungsgemäßen und umsichtigen Bauausführung 
belehrt. 

Ereignet sich trotz umsichtiger Arbeitsweise eine Havarie und kommt es dabei zur Freisetzung 
von Schadstoffen, so ist der verunreinigte Boden umgehend ordnungsgemäß zu entsorgen 
und gegen unbelasteten Boden auszutauschen. Die untere Wasserbehörde des Landkreises ist 
unverzüglich über die Havarie und die eingeleiteten Maßnahmen zu informieren.  

Die Bauleitung hat u. a. die Einhaltung der umweltschutzrelevanten Bestimmungen zu 
kontrollieren und durchzusetzen. Die Trafostation wird mit einer flüssigkeitsundurchlässigen 
Auffangwanne errichtet.  

Die Arbeiten sind so auszuführen, dass Verunreinigungen von Boden und Gewässer durch 
Arbeitsverfahren, Arbeitstechnik, Arbeits- und Transportmittel nicht zu besorgen sind. Bei 
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auftretenden Havarien mit wassergefährdenden Stoffen ist der Schaden sofort zu beseitigen. 
Die untere Wasserbehörde des Landkreises ist unverzüglich über die Havarie und die 
eingeleiteten Maßnahmen zu informieren.  

Eine erhebliche und nachhaltige Beeinträchtigung des Schutzgutes Wasser durch das bau-, 
anlage- und betriebsbedingte Gefährdungspotenzial des Schadstoffeintrags in Boden-, Grund 
und Oberflächenwasser ist bei ordnungsgemäßer Bauausführung nicht zu erwarten. 

Befestigte Flächen sind, soweit möglich, in versickerungsfähiger Bauweise auszuführen. 
Oberflächlich anfallendes Niederschlagswasser u.a. Abwasser darf ungereinigt/verschmutzt 
nicht in Gewässer eingeleitet oder abgeschwemmt werden. 

Das Niederschlagswasser wird trotz punktueller Versiegelungen und der Überdachung mit 
Solarmodulen überwiegend vollständig und ungehindert im Boden versickern. Eine 
Reduzierung der Grundwasserneubildung erfolgt nicht.    

 

2.3.6 Auswirkungen auf das Schutzgut Luft und Allgemeiner Klimaschutz  

Erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigungen der Luft sind mit der Errichtung der 
Freiflächen-Photovoltaikanlage nicht zu erwarten. Gegenteilig wird mit Umsetzung der 
Planung den Vorgaben des allgemeinen Klimaschutzes gemäß § 1a Abs. 5 BauGB entsprochen. 
Somit trägt dieses Vorhaben zu einer Reduzierung der Treibhausgase bei.   

Erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigungen der Luft sind mit der Aufstellung des 
Bebauungsplans nicht zu erwarten.  

 

2.3.7 Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft 

Hochwertige Landschaftsbildräume sind von der bestehenden Festsetzung von sonstigen 
Sondergebieten nicht betroffen.  

Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch das geplante Vorhaben ist nur bedingt 
quantifizierbar.  

Durch die Baustelleneinrichtungen selbst sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu 
erwarten, da diese nur vorübergehend wirken und nach Fertigstellung des geplanten 
Vorhabens zurückgebaut werden. 

Solarmodule und für den Betrieb erforderliche Nebenanlagen sind landschaftsfremde Objekte. 
Aufgrund ihrer Größe, ihrer Uniformität, der Gestaltung und der Materialverwendung führen 
sie zu einer Veränderung des Landschaftsbildes.  

Der Planungsraum ist bereits geprägt durch den bestehenden Solarpark innerhalb des 
Geltungsbereiches.  
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Vermeidung und Minimierung 

Vorliegend soll das Vorhaben so umgesetzt werden, dass die anlagenbedingten 
Beeinträchtigungen durch bauliche Dominanz weitestgehend minimiert werden können. 

Die Anlage von entsprechender Sichtschutzhecken entlang der südlichen, westlichen und 
nördlichen Geltungsbereichsgrenzen bildet einen wichtigen Bestandteil des 
Planungskonzeptes.  
Kompensation 

Entsprechend sind keine Kompensationsmaßnahmen erforderlich. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch die geplanten Module ist auf 
Grund der bestehenden Vorbelastungen nicht zu erwarten. 

 

2.3.8 Auswirkungen auf Schutzgebiete und Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung 

Innerhalb des Planungsraumes befinden sich keine nationalen oder europäischen 
Schutzgebiete. Negative Auswirkungen auf die nächstgelegenen europäischen Schutzgebiete 
sind aufgrund des hohen Abstandes nicht zu erwarten. 

 

2.3.9 Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter  

Bodendenkmale 

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Bereich des Planungsraumes keine 
Bodendenkmale bekannt. 

Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmale oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt werden, 
sind diese gemäß § 11 Abs. 1 BbgDSchG der unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich 
anzuzeigen und der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen eines Mitarbeiters oder 
Beauftragten des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege in unverändertem Zustand zu 
erhalten.  

Die Anzeigepflicht besteht für den Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den Grundeigentümer 
sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. 

Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige in 
unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung 
des Fundes zu schützen (§ 11 Abs. 3 BbgDSchG). 

Negative Auswirkungen auf potenziell vorkommende Bodendenkmale können somit 
vermieden werden. 
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Baudenkmale 

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Bereich des Planungsraumes und in der 
Umgebung keine Baudenkmale bekannt. 

Negative Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter sind nicht zu 
erwarten.  

An der nördlichen, westlichen und südlichen Geltungsbereichsgrenze wird durch die 
vorliegende Planung die Errichtung von Sichtschutzhecken vorgesehen, welche zusätzlich 
optische Beeinträchtigungen ausgehend von den nächstliegenden Denkmalen verhindern.  

Auf Grund des Abstandes zu den Dankmalen und den geplanten Sichtschutzhecken im 
Zusammenhang mit der vorangegangen Nutzung der Flächen als Intensiväcker und die zentral 
angrenzende bestehende Freiflächen-Photovoltaikanlage werden potentielle Beein-
trächtigungen minimiert. 
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2.4 Anfälligkeit des Projekts für schwere Unfälle und/oder Katastrophen  

Gefährliche Stoffe im Sinne der Zwölften Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Störfall-Verordnung – 12. BImSchV), die die in Anhang I genannten 
Mengenschwellen überschreiten, sind beim Bau und Betrieb einer Freiflächen-
Photovoltaikanlage nicht vorhanden.  

Das Vorhaben unterliegt somit nicht den Anforderungen der Störfallverordnung. Es handelt 
sich um keinen Störfallbetrieb und auch im Umfeld sind keine Störfallbetriebe, so dass 
Wechselwirkungen nicht auftreten können. Die Gefahr von schweren Unfällen ist nicht 
gegeben. Eine erhebliche Gefahr des Austretens wassergefährdender Stoffe besteht mit dem 
geplanten Vorhaben nicht.  

 

2.5  Entwicklungsprognosen des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung des 
Vorhabens 

Es ist davon auszugehen, dass bei Nichtdurchführung des zu prüfenden Vorhabens das 
Plangebiet als landwirtschaftliche Nutzfläche bestehen bleibt.  

Darüber hinaus wird die Stabilität und Leistungsfähigkeit des Umwelt- und Naturhaushalts am 
geplanten Anlagenstandort keinen wesentlichen Veränderungen unterliegen. 

 

2.6 Gesamtbewertung der Umweltauswirkungen einschließlich der Wechsel-
wirkungen zwischen den Schutzgütern 

Aufgrund von Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen, der zurückhaltenden Erschließung 
des Planungsraumes, der Verwendung modernster Technologien und der Vermeidung von 
Neuversiegelungen fügt sich der geplante Anlagenstandort als Teil der Kulturlandschaft gut in 
den Bestand ein. 

Schutzgutbezogen erfolgt hier eine zusammenfassende Darstellung der Wirkungen des 
geplanten Vorhabens unter Berücksichtigung der zu erwartenden Wechselwirkungen zwischen 
den Schutzgütern. 

 

Schutzgut Bevölkerung und menschliche Gesundheit 

Unter Punkt 2.3.1 dieser Unterlage konnten keine erheblichen Beeinträchtigungen des 
Schutzgutes Bevölkerung und menschliche Gesundheit ermittelt werden.  

Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern sind nicht zu erwarten. 
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Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Betroffen ist ein Standort von ausschließlich geringer Bedeutung für den Arten- und 
Biotopschutz.  

Der Einfluss auf hochwertige und empfindliche Biotope und Lebensräume des 
Untersuchungsraumes wurde prognostisch ermittelt. Hier sind die Auswirkungen als gering 
einzuschätzen. Innerhalb des Planungsraumes sind keine erheblichen oder nachhaltigen 
Umweltauswirkungen für das Schutzgut Tiere und Pflanzen zu erwarten. 

Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern sind nicht zu erwarten. 

 

Schutzgut Fläche 

Es konnten keine erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Fläche ermittelt werden. 
Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern sind nicht zu erwarten. 

 

Schutzgut Boden 

Die Möglichkeit des Auftretens von Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern Boden, 
Pflanzen, Tiere und Wasser besteht nicht, denn eine wesentliche Veränderung des Bodens, die 
zu Verschiebungen im Pflanzen- und Tierbestand führen könnte, findet nicht statt. 
Wechselwirkungen sind in diesem Falle nicht abzuleiten. 

 

Schutzgut Wasser 

Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern sind nicht zu erwarten. 

 

Schutzgut Luft und allgemeiner Klimaschutz 

Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern sind nicht zu erwarten. 

 

Schutzgut Landschaft 

Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern sind nicht erkennbar. 

 

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern sind nicht erkennbar. 
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3. In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Der vorliegende Standort stellt eine Erweiterung einer bereits in Betrieb befindlichen 
Freiflächen-Photovoltaikanlage dar. Der in Anspruch genommene Planungsraum umfasst eine 
Ackerfläche, welche durch eine günstige Topografie gekennzeichnet ist.  

Daneben zeichnet sich der Standort durch seine Entfernung zu schützenswerten 
Wohnstandorten und nationalen und europäischen Schutzgebiete aus.  

Der Vorhabenstandort erscheint durch die o.g. Gründe und die fehlende Nutzungskonkurrenz 
als idealer Standort für die Erzeugung solarer Strahlungsenergie aus. 

Sofern sich der Plangeber trotz der aktuellen gesetzgeberischen Vorgaben zum notwendigen 
Ausbau erneuerbarer Energien mit alternativen Planungsansätzen beschäftigt, die das 
Planungsziel der Zulässigkeit von Freiflächen-Photovoltaikanlagen innerhalb des 
Gemeindegebietes ermöglichen, ist die dazu benötigte Sondergebietsfläche von etwa 17,4 
Hektar als Mindestanforderung zu berücksichtigen. 

Grundsätzlich sollen für die großflächige Solarenergienutzung in erster Linie solche Bereiche 
überplant werden, in denen keine wesentlichen Störungen der Erholungseignung der 
Landschaft, einschließlich der optischen Ruhe, des Landschaftsbildes und der Lebensräume 
wildlebender Tiere, einschließlich Wander- und Flugkorridore zu erwarten sind. 

Bei der Suche nach Alternativen wurde der Maßstab der Verhältnismäßigkeit zu Grunde gelegt. 
Unzumutbar erscheint ein alternativer Planungsansatz, wenn der damit in Verbindung 
stehende technische und finanzielle Aufwand die Wirtschaftlichkeit der Umsetzung des 
geplanten Solarparks in Frage stellen und damit die Belange von Natur und Umwelt zu stark 
gewichtet werden. 

Die Null-Variante, also die Verfehlung des eigentlichen Planungsziels bietet dabei keine 
zumutbare Alternative. 

Die Vorschrift des § 1a Abs. 2 Satz 4 BauGB fordert von der planenden Gemeinde eine 
sorgfältige Ermittlung und Abwägung von Möglichkeiten der Inanspruchnahme von 
landwirtschaftlich genutzten Flächen. Neu ist auch, dass der Gesetzgeber die Anforderungen 
an die Rechtfertigung der Inanspruchnahme von landwirtschaftlich genutzten Flächen 
konkretisiert hat.  

Der vorsorgende, flächenbezogene Bodenschutz ist also durch die in § 1a Abs. 2 Satz 3 BauGB 
formulierten Grundsätze der Bodenschutzklausel und der Umwidmungssperrklausel nach § 1 
Abs. 7 BauGB in der Abwägung zu berücksichtigen. 

Die Befugnisse der Gemeinde, mit den Instrumenten der Bauleitplanung die bauliche und 
sonstige Nutzung zu steuern, korrespondiert mit der Verpflichtung, dabei mit Grund und 
Boden sparsam und schonend umzugehen. 
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§ 1a Abs. 2 BauGB ist jedoch kein Versiegelungsverbot. Dennoch ergibt sich in Verbindung mit 
der Bodenschutzgesetzgebung sowie Art. 20a GG für die Gemeinde eine Selbstverpflichtung 
der Ausnutzung von bestehenden Konversionsflächen oder Baulandreserven vor dem 
Verbrauch von baulich nicht vorgeprägten Freiflächen.  

Ausgehend vom gesamten Gemeindegebiet können zunächst alle Flächen ausgeschlossen 
werden, die innerhalb der bebauten Siedlungsbereiche dem Wohnen oder anderen 
Nutzungsansprüchen dienen. Sofern sich in Arrondierung zu diesen Siedlungen wirtschaftliche 
oder andere Konversionsflächen befinden, sind diese als Alternativstandort abzuprüfen. 
Vorliegend ist festzustellen, dass im gesamten Gemeindegebiet keine flächengleichen 
zusammenhängenden Konversions- oder Dachflächen zur Verfügung stehen. Es drängt sich 
entsprechend kein besserer Standort auf.    

Gleichfalls gilt, dass alle landwirtschaftlichen Nutzflächen mit einem vergleichbaren 
landwirtschaftlichen Ertragsvermögen als Alternative gelten. 

Allein diese Feststellung führt zu dem Fazit, dass der einbezogene Geltungsbereich mit seiner 
ausreichenden Flächengröße, einer guten Erschließung zur Erreichbarkeit des Planungsraumes 
und zur Abführung des erzeugten Stroms, seiner geringen Empfindlichkeit des betreffenden 
Natur- und Landschaftsraumes gut für die Energieerzeugung aus solarer Strahlungsenergie 
mittels einer Freiflächen-Photovoltaikanlage geeignet ist. Zusätzlich ist festzustellen, dass nach 
derzeitigem Kenntnisstand keine Fachgesetzgebungen oder Vorschriften vorliegen, die gegen 
die o. g. Planungsabsicht stehen oder gar als Vollzugshindernis in die gemeindliche Abwägung 
einzustellen wären.  

Im Übrigen ergab sich auch aus dem Verfahren zur Beteiligung der Öffentlichkeit und der 
Fachbehörden und Träger öffentlicher Belange keine Ideallösung außerhalb des 
Planungsraumes. 

Würde man also allein auf das Ziel des bestmöglichen Erhalts landwirtschaftlicher 
Produktionsflächen abstellen, so wäre in letzter Konsequenz der Verzicht auf die Umsetzung 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans eine nachhaltige Strategie im Sinne des 
Bestandsschutzes. Allerdings blendet dieser Ansatz die umweltpolitischen Zielstellungen der 
Mitigation des Klimawandels und des gesetzlich geforderten Zubaus erneuerbarer Energien 
völlig aus. Ein Verstoß gegen den strengen Maßstab der Zumutbarkeit läge dann auf der Hand. 

Die aktive Solarenergieerzeugung steht aus verschiedenen Gründen im besonderen 
öffentlichen Interesse und soll entsprechend im Hoheitsgebiet der Gemeinde Oderaue und 
innerhalb des Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Erweiterung des 
Solarparks Neureetz“ umgesetzt werden. Im Sinne des Gesetzgebers und der in § 2 EEG 
formulierten Wichtung der Belange der Erzeugung erneuerbarer Energien werden vorliegend 
die Belange der Landwirtschaft zurückgestellt, ohne diese vollständig zu ignorieren.  

Somit ist festzustellen, dass sich kein vermeintlich besserer Standort für die vorliegende 
Planung aufdrängt. 
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4. Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 
der nachteiligen Auswirkungen 

Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung von Wirkungen auf Lebensräume und 
Arten: 

Avifauna 

• Zeitliche Beschränkung des Starts der bauvorbereitenden und direkten Baumaßnahmen 
hinsichtlich der Avifauna auf die brutfreie Periode (Ende Juli bis Februar) zur Vermeidung 
von Störungen.  

Alternativ Bauzeit für einzelne Streckenabschnitte ohne Brutvogelaktivitäten unter 
bestimmten Voraussetzungen (Kontrolle unmittelbar vor Baustart) auch innerhalb der 
Brutperiode, sofern die Baumaßnahmen (Beunruhigung) dort ohne Unterbrechung 
erfolgen.  

• Erhalt von Gehölz- und Offenlandbiotopen 

• Herstellung von mindestens 8 Niststätten für Bodenbrüter: innerhalb des sonstigen 
Sondergebietes ist die Anordnung der Modulreihen so zu gestalten, dass jeder 10. 
Reihenabstand einen Modulzwischenraum von mindestens 4 m zulässt oder die Anlage 
von 3 Feldlerchenfenstern mit einer Breite von 20 x 20 m durchgeführt wird.  

Amphibien 

• Baumaßnahmen erfolgen außerhalb der aktiven Phase in der Zeit von Oktober bis 
Februar. Sollte sich die Bauzeit verschieben, ist durch die fachgerechte Installation eines 
Folienschutzzaunes ein Einwandern von Individuen in das Baufeld wirkungsvoll zu 
verhindern. Die Leiteinrichtung ist für die Dauer der Baumaßnahmen zu erhalten. Die 
Amphibienschutzzäune sind nach Baubeendigung vollständig zurückzubauen. 

Reptilien 

• Baumaßnahmen erfolgen außerhalb der aktiven Phase in der Zeit von Oktober bis 
Februar. Sollte sich die Bauzeit verschieben, ist durch die fachgerechte Installation eines 
Folienschutzzaunes ein Einwandern von Individuen in das Baufeld wirkungsvoll zu 
verhindern. Die Leiteinrichtung ist für die Dauer der Baumaßnahmen zu erhalten. Die 
regelmäßige Kontrolle der Funktionsfähigkeit der Reptilienleiteinrichtungen hat durch 
einen Fachgutachter oder eine fachlich geeignete Person zu erfolgen. Die 
Reptilienschutzzäune sind nach Baubeendigung voll-ständig zurückzubauen. 

Kleinsäuger 

• Die Umzäunung der Anlage muss eine Durchlässigkeit für Kleintiere gewährleisten. Dies 
kann durch einen angemessenen Bodenabstand des Zaunes oder ausreichende 
Maschengrößen im bodennahen Bereich gewährleistet werden. 

Die Prüfung der Funktionsfähigkeit aller Kompensations-, Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahen sind für die Dauer der Arbeiten durch eine ökologische Baubegleitung 
(ÖBB) sicherzustellen.  
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5. Weitere Angaben zur Umweltprüfung 

5.1 Beschreibung von methodischen Ansätzen und Schwierigkeiten bzw. 
Kenntnislücken 

Die Beurteilung der Umweltauswirkungen des Vorhabens erfolgte verbal argumentativ unter 
Einbeziehung bestehender gutachterlicher Untersuchungen. Hinweise zum Detaillierungsgrad 
und zu den Anforderungen an die Umweltprüfung wurden im Rahmen der frühzeitigen 
Behördenbeteiligung der zuständigen Fachbehörden ermittelt.    

 

5.2 Hinweise zur Überwachung (Monitoring) 

Über ein Monitoring überwacht die Gemeinde Oderaue die erheblichen Umweltauswirkungen, 
um unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln.  

Das Monitoring-Konzept sieht vor, diese Auswirkungen durch geeignete 
Überwachungsmaßnahmen und Informationen unter Berücksichtigung der Bringschuld der 
Fachbehörden nach § 4 Abs. 3 BauGB in regelmäßigen Intervallen nach Realisierung des 
Vorhabens zu prüfen und gegebenenfalls geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. 

Die Gemeinde Oderaue plant, in einem Zeitraum von einem Jahr nach Realisierung des 
Vorhabens zu prüfen, ob die notwendigerweise mit mehr oder weniger deutlichen 
Unsicherheiten verbundenen Untersuchungen im Nachhinein zutreffen bzw. erhebliche 
unvorhersehbare Umweltauswirkungen aufgetreten sind. Alle mit dem Monitoring-Konzept in 
Verbindung stehenden Aufwendungen sind durch den Investor zu tragen. 

 

5.3 Erforderliche Sondergutachten 

Innerhalb der Umweltprüfung wurde eine Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung für den 
Untersuchungsraum durchgeführt. Gegenstand dieser naturschutzfachlichen Bewertung war es 
zu prüfen, ob sich die vorhersehbaren Wirkungen von Freiflächen-Photovoltaikanlagen mit 
entsprechenden Empfindlichkeiten überlagern. Auf Grund der unterentwickelten Ausstattung 
des in Rede stehenden Planungsraumes ist es auszuschließen, dass die ökologische Funktion 
des vom geplanten Vorhaben betroffenen Gebietes als Fortpflanzungs- oder Ruhestätte in 
ihrem räumlichen Zusammenhang zerstört wird. Im Ergebnis der durchgeführten speziellen 
artenschutzrechtlichen Prüfung mit Stand Juli 2023 ist festzustellen, dass insbesondere für 
Amphibien, Reptilien und Brutvögel des Offenlandes sowie der Gehölze ein erhöhter 
Untersuchungsbedarf besteht. Unter Einhaltung der diskutierten artenschutzrechtlichen 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen lässt sich das Eintreten von Verbotstatbeständen 
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sicher ausschließen. Der Errichtung einer Freiflächen-
Photovoltaikanlage zur Erzeugung erneuerbarer Energien aus Solarenergie am geplanten 
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Standort stehen nach derzeitigem Kenntnisstand keine naturschutzrechtlichen Belange 
entgegen. 

6. Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Die Prüfung der Wirkung der geplanten Freiflächen-Photovoltaikanlage auf die Schutzgüter 
des Untersuchungsraums ergab insgesamt, dass die Schutzgüter aufgrund der beschriebenen 
vorhabenbedingten Auswirkungen nicht erheblich oder nachhaltig beeinträchtigt werden.  

Unter Einhaltung der beschriebenen Vermeidungsmaßnahme ist von keiner Beeinträchtigung 
der relevanten und untersuchten Arten auszugehen. Eine Beeinträchtigung weiterer besonders 
oder streng geschützter Arten ist nicht ableitbar. Während der Betriebsphase sind 
vorhabenbedingt keine Immissionswirkungen im Plangebiet vorhersehbar, die auch nur 
ansatzweise zu immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen im Sinne von Überschreitungen 
gesetzlich vorgeschriebener Immissionsgrenzwerte führen könnten.  

Eine erhebliche Beeinträchtigung der Umwelt als Summe der beschriebenen und bewerteten 
Schutzgüter konnte für dieses Vorhaben im Rahmen der Umweltprüfung nicht festgestellt 
werden. 
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7. Anhang 

Anhang 01  Biotopkartierung  
Anhang 02  Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 
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